
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/12/18 96/09/0334
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1997
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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

ARB1/80 Art7 Abs1;

VwGG §41 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Da die belangte Behörde Ermittlungen und Feststellungen zur Dauer des legalen Aufenthaltes des türkischen

Arbeitnehmers unterlassen hat, liegt ein sekundärer Verfahrensmangel vor, der angefochtene Bescheid war daher

gemäß § 42 Abs 2 Z 1 VwGG aufzuheben.

Schlagworte

Sachverhalt Verfahrensmängel
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